
Verein zur Förderung der Betreuung, Erziehung und Bildung
außerhalb des Schulunterrichts e. V. (BEBS e. V.)

c/o Helga Rösgen (Geschäftsführerin), Am Hagelkreuz 23, 41469 Neuss
Tel.: 02137 / 93 33 50     E-Mail: info@bebs-ev.de      Fax.: 02137 / 93 33 51

Homepage: www.bebs-ev.de 

Aufnahmeantrag
für das Betreuungsangebot im Schuljahr 2020/2021

 5. und 6. Klasse  

an der Comenius-Gesamtschule, Städt. Schule der Sekundarstufe I + II,
 Weberstr. 90 a, 41464 Neuss

(Bei Geschwisterkindern bitte für jedes Kind einen gesonderten Antrag ausfüllen)

Zur besseren Lesbarkeit: Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen – vielen Dank!

Wir bitten um Abgabe im Sekretariat der Schule oder Übersendung an BEBS e. V.
bis zum 19.06.2020 ! 

Hiermit beantrage/n ich/wir verbindlich die Aufnahme meines / unseres Kindes

________________________________________, geboren am: _____________________
(Name, Vorname des Kindes)  (Geb.-Datum d. Kindes)

________________________________________________________, Klasse: _________
(Anschrift des Kindes)

in die Betreuungsmaßnahme an der Comenius-Gesamtschule der Stadt Neuss. 

Ich bin / wir sind Erziehungsberechtigte/r des vorgenannten Kindes:

________________________________________________________________________
(Name/n, Vorname/n der/des Erziehungsberechtigten)

________________________________________________________________________
Telefonnummer für evtl. Rückfragen, Anschrift der/s Erziehungsberechtigten, falls von o.g. Anschrift abweichend

Hinweis:
Die Betreuung findet frühestens nach dem planmäßigen Unterrichtsende statt: Dienstags bis 16.00 Uhr 
und freitags bis 15.00 Uhr. Nähere Einzelheiten regelt der noch abzuschließende Betreuungsvertrag; die  
Aufnahme erfolgt erst mit Abschluss des Betreuungsvertrages zwischen den Erziehungsberechtigten und 
BEBS e.V. als Betreuungsträger. 

Elternbeiträge:
Der zu entrichtende Elternbeitrag wird für ein Schuljahr (01.08.-31.07. = gesetzlich festgelegte Dauer 
eines Schuljahres) in 12 monatlichen Raten zu je 15,00 EUR im SEPA-Lastschriftverfahren eingezogen. 
Der Vertrag gilt grundsätzlich für mindestens ein Schuljahr; eine vorzeitige Beendigung ist nur unter den 
im Vertrag angeführten Gründen möglich.

Neuss, den __________________   ___________________________________________
  Unterschrift/en des/r Erziehungsberechtigten

http://www.bebs-ev.de/
mailto:info@bebs-ev.de

